
ABKOMMEN 

Zwischen der Europäischen Gemeinschaft 

und der Republik Mauritius über die Be-

freiung von der Visumpflicht für Kurz-

aufenthalte 

 

Auszug aus Dokument v 12.2.2009 

KOM(2009) 48 endgültig 2009/0012 (CNS) 

 

Die Europäische Gemeinschaft, nachstehend 

„die Gemeinschaft“ genannt, und die Repub-

lik Mauritius, nachstehend „Mauritius“ ge-

nannt, nachstehend „die Vertragsparteien“ 

genannt, 

 

1) im Bestreben, die freundschaftlichen Be-

ziehungen zwischen den Vertragsparteien 

weiter auszubauen, und im Wunsch, Reisen 

ihrer Bürger durch Sicherstellung von Vi-

sumfreiheit für Einreise und Kurzaufenthalt 

zu erleichtern, 

 

2) gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 

1932/2006[7] des Rates vom 21. Dezember 

2006 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 539/2001[8] des Rates zur Aufstellung 

der Liste der Drittländer, deren Staatsange-

hörige beim Überschreiten der Außengren-

zen im Besitz eines Visums sein müssen, 

sowie der Liste der Drittländer, deren Staats-

angehörige von dieser Visumpflicht befreit 

sind, wobei – unter anderem – sechs Dritt-

länder, darunter Mauritius, in die Liste der 

Drittländer aufgenommen wurden, deren 

Staatsangehörige von der Visumpflicht für 

Kurzaufenthalte in den EU-Mitgliedstaaten 

befreit sind, 

 

3) angesichts der Tatsache, dass die Befrei-

ung von der Visumpflicht gemäß Artikel 2 

der Verordnung (EG) Nr. 1932/2006 für die-

se sechs Länder erst ab dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens eines zwischen der Europäi-

schen Gemeinschaft und dem betreffenden 

Land zu schließenden Abkommens über die 

Befreiung von der Visumpflicht anwendbar 

ist, 

 

4) in Anerkenntnis der Tatsache, dass die 

Bürger aller Mitgliedstaaten für Reisen nach 

Mauritius für einen Zeitraum von sechzig 

Tagen von der Visumpflicht befreit sind, 

 

5) in dem Wunsch, den Grundsatz der 

Gleichbehandlung aller EU-Bürger zu wah-

ren, 

 

6) eingedenk der Tatsache, dass Personen, 

deren Reise dem Zweck dient, während ihres 

Kurzaufenthalts einer Erwerbstätigkeit nach-

zugehen, nicht unter dieses Abkommen fal-

len und somit für diese Personengruppe die 

einschlägigen Bestimmungen des Gemein-

schaftsrechts und der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten sowie der Rechtsvorschriften 

der Republik Mauritius hinsichtlich der Vi-

sumpflicht oder –freiheit und des Zugangs 

zur Beschäftigung weiterhin Anwendung 

finden, 

 

7) unter Berücksichtigung des Protokolls 

über die Position des Vereinigten König-

reichs und Irlands und des Protokolls zur 

Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in 

den Rahmen der Europäischen Union im 

Anhang des Vertrags über die Europäische 

Union und des Vertrags zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft und in Bestäti-

gung, dass die Bestimmungen dieses Ab-

kommens nicht für das Vereinigte König-

reich und Irland gelten, 

 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOM-

MEN: 

 

Artikel 1 - Zweck 

Dieses Abkommen sieht für die Bürger der 

Europäischen Union und die Bürger von 

Mauritius die Befreiung von der Visum-

pflicht vor, wenn sie innerhalb eines Sechs-

Monats-Zeitraums für höchstens drei Monate 

in das Hoheitsgebiet der anderen Vertrags-

partei reisen. 

 

Artikel 2 - Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Abkommens gelten 

folgende Begriffsbestimmungen: 

 

1. "Mitgliedstaat": ein Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union mit Ausnahme des Verei-

nigten Königreichs und Irlands; 



2. "Bürger der Europäischen Union": ein 

Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats im 

Sinne von Buchstabe a (Anm: wohl Nr. 1); 

3. „Bürger von Mauritius“: eine Person, die 

die Staatsangehörigkeit von Mauritius be-

sitzt; 

4. „Schengen-Raum“: der Raum ohne Bin-

nengrenzen, der die Hoheitsgebiete der unter 

Buchstabe a (Anm: wohl Nr. 1) definierten Mit-

gliedstaaten umfasst, die den Schengen-

Besitzstand in vollem Umfang anwenden. 

 

Artikel 3 - Geltungsbereich 

1. Bürger der Europäischen Union, die einen 

von einem Mitgliedstaat ausgestellten gülti-

gen gewöhnlichen oder amtlichen Pass, Dip-

lomaten- oder Dienstpass besitzen, dürfen 

ohne Visum in das Hoheitsgebiet von Mauri-

tius einreisen und sich dort für die in Artikel 

4 Absatz 1 festgelegte Dauer aufhalten. 

Bürger von Mauritius, die einen von Mauri-

tius ausgestellten gültigen gewöhnlichen 

oder amtlichen Pass, Diplomaten- oder 

Dienstpass besitzen, dürfen ohne Visum in 

die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten ein-

reisen und sich dort für die in Artikel 4 Ab-

satz 2 festgelegte Dauer aufhalten. 

2. Absatz 1 findet nicht Anwendung auf Per-

sonen, deren Reise dem Zweck dient, einer 

Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

Für diese Personengruppe kann jeder Mit-

gliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates ein-

zeln beschließen, die Visumpflicht für die 

Bürger von Mauritius festzulegen oder sie 

aufzuheben. 

Mauritius kann für diese Personengruppe für 

die Bürger jedes einzelnen Mitgliedstaats 

entsprechend seiner innerstaatlichen Rechts-

vorschriften über Visumpflicht oder -freiheit 

beschließen. 

3. Die mit diesem Abkommen eingeführte 

Befreiung von der Visumpflicht findet unbe-

schadet der Rechtsvorschriften der Vertrags-

parteien über die Bedingungen für Einreise 

und Kurzaufenthalt Anwendung. Die Mit-

gliedstaaten und Mauritius behalten sich das 

Recht vor, die Einreise in ihr jeweiliges Ho-

heitsgebiet und den Kurzaufenthalt in diesem 

Gebiet zu verweigern, wenn eine oder meh-

rere dieser Bedingungen nicht erfüllt sind. 

4. Die Befreiung von der Visumpflicht findet 

unabhängig von dem für das Überschreiten 

der Grenzen der Vertragsparteien verwende-

ten Verkehrsmittel Anwendung. 

5. Fragen, die nicht in den Geltungsbereich 

dieses Abkommens fallen, werden durch das 

Gemeinschaftsrecht, die einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten oder 

die innerstaatlichen Rechtsvorschriften von 

Mauritius geregelt. 

 

Artikel 4 - Aufenthaltsdauer 

1. Die Bürger der Europäischen Union dür-

fen sich innerhalb eines Sechs-Monats-

Zeitraums nach dem Zeitpunkt der ersten 

Einreise höchstens drei Monate im Hoheits-

gebiet von Mauritius aufhalten. 

2. Die Bürger von Mauritius dürfen sich in-

nerhalb eines Sechs-Monats-Zeitraums nach 

dem Zeitpunkt der ersten Einreise in das Ho-

heitsgebiet eines Mitgliedstaats, der den 

Schengen-Besitzstand in vollem Umfang 

anwendet, höchstens drei Monate im Schen-

gen-Raum aufhalten. Dieser Drei-Monats-

Zeitraum innerhalb eines Sechs-Monats-

Zeitraums wird unabhängig von einem etwa-

igen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat be-

rechnet, der den Schengen-Besitzstand noch 

nicht in vollem Umfang anwendet. 

Unabhängig von der für den Schengen-Raum 

berechneten Aufenthaltsdauer dürfen sich die 

Bürger von Mauritius innerhalb eines Sechs-

Monats-Zeitraums nach dem Zeitpunkt der 

ersten Einreise in das Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats, der den Schengen-

Besitzstand noch nicht in vollem Umfang 

anwendet, dort jeweils höchstens drei Mona-

te aufhalten. 

3. Dieses Abkommen lässt die Möglichkeit 

für Mauritius und die Mitgliedstaaten unbe-

rührt, die Aufenthaltsdauer im Einklang mit 

den Bestimmungen des einzelstaatlichen und 

des Gemeinschaftsrechts zu verlängern. 

 

Artikel 5 - Räumlicher Geltungsbereich 

1. Die Bestimmungen dieses Abkommens 

gelten für die Französische Republik nur für 

das europäische Hoheitsgebiet der Französi-

schen Republik. 

2. Die Bestimmungen dieses Abkommens 

gelten für das Königreich der Niederlande 



nur für das europäische Hoheitsgebiet des 

Königreichs der Niederlande. 

 

Artikel 6 - Gemischter Ausschuss für die 

Verwaltung des Abkommens 

1. Die Vertragsparteien setzen einen Ge-

mischten Sachverständigenausschuss (nach-

stehend „Ausschuss“ genannt) ein, der sich 

aus Vertretern der Europäischen Gemein-

schaft und von Mauritius zusammensetzt. 

Die Gemeinschaft wird durch die Europäi-

sche Kommission vertreten. 

2. Der Ausschuss hat unter anderem folgen-

de Aufgaben: 

- Überwachung der Durchführung des Ab-

kommens; 

- Unterbreitung von Vorschlägen zur Ände-

rung oder Ergänzung des Abkommens; 

- Beilegung von Streitigkeiten betreffend die 

Auslegung oder Anwendung des Abkom-

mens. 

3. Der Ausschuss wird bei Bedarf auf Antrag 

einer Vertragspartei einberufen. 

4. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäfts-

ordnung. 

 

Artikel 7 – Beziehung zwischen diesem 

Abkommen und bestehenden bilateralen 

Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 

und Mauritius über die Befreiung von der 

Visumpflicht 

Dieses Abkommen hat Vorrang vor den Be-

stimmungen bilateraler Abkommen oder 

Vereinbarungen zwischen einzelnen Mit-

gliedstaaten und Mauritius, sofern deren Be-

stimmungen Aspekte betreffen, die in den 

Geltungsbereich dieses Abkommens fallen. 

 

Artikel 8 - Schlussbestimmungen 

1. Dieses Abkommen wird nach den inner-

staatlichen Verfahren jeder Vertragspartei 

ratifiziert oder genehmigt und tritt am ersten 

Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den 

Tag folgt, an dem die Vertragsparteien ei-

nander den Abschluss der hierfür erforderli-

chen Verfahren notifiziert haben. 

2. Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte 

Zeit geschlossen, kann aber gemäß Absatz 5 

dieses Artikels gekündigt werden. 

3. Dieses Abkommen kann von den Ver-

tragsparteien durch eine schriftliche Verein-

barung geändert werden. Änderungen treten 

in Kraft, sobald die Vertragsparteien einan-

der mitgeteilt haben, dass ihre für die Ände-

rung des Abkommens erforderlichen inner-

staatlichen Verfahren abgeschlossen sind. 

4. Jede Vertragspartei kann das Abkommen 

insbesondere aus Gründen der öffentlichen 

Ordnung, zum Schutz der nationalen Sicher-

heit oder der Volksgesundheit, wegen illega-

ler Einwanderung oder der Wiedereinfüh-

rung der Visumpflicht durch eine Vertrags-

partei ganz oder teilweise aussetzen. Die 

Entscheidung über die Aussetzung wird der 

anderen Vertragspartei spätestens zwei Mo-

nate vor ihrem Inkrafttreten mitgeteilt. Die 

Vertragspartei, die die Anwendung des Ab-

kommens ausgesetzt hat, unterrichtet unver-

züglich die andere Vertragspartei, sobald die 

für die Aussetzung ausschlaggebenden 

Gründe nicht mehr bestehen. 

5. Jede Vertragspartei kann dieses Abkom-

men durch schriftliche Notifizierung an die 

andere Vertragspartei kündigen. Das Ab-

kommen tritt 90 Tage nach dem Tag dieser 

Notifizierung außer Kraft. 

6. Mauritius kann dieses Abkommen nur für 

alle Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-

meinschaft aussetzen oder kündigen. 

 

7. Die Gemeinschaft kann dieses Abkommen 

nur für alle ihre Mitgliedstaaten aussetzen 

oder kündigen. 

Geschehen zu Brüssel am [...] 

 

Das Abkommen ist in jeweils doppelter Ur-

schrift in bulgarischer, dänischer, deutscher, 

englischer, estnischer, finnischer, französi-

scher, griechischer, italienischer, lettischer, 

litauischer, maltesischer, niederländischer, 

polnischer, portugiesischer, rumänischer, 

schwedischer, slowakischer, slowenischer, 

spanischer, tschechischer und ungarischer 

Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut 

gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Europäische Gemeinschaft Für Mau-

ritius 

 

 

 

 



GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU IS-

LAND, NORWEGEN, DER SCHWEIZ 

UND LIECHTENSTEIN 

Die Vertragsparteien nehmen die engen Be-

ziehungen zwischen der Europäischen Ge-

meinschaft und Island, Norwegen, der 

Schweiz und Liechtenstein zur Kenntnis, die 

insbesondere auf dem Übereinkommen vom 

18. Mai 1999 und dem Abkommen vom 26. 

Oktober 2004 über die Assoziierung dieser 

Länder bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands be-

ruhen. 

Daher ist es wünschenswert, dass Norwegen, 

Island, die Schweiz und Liechtenstein einer-

seits sowie Mauritius andererseits unverzüg-

lich bilaterale Abkommen über die Befrei-

ung von der Visumpflicht für Kurzaufenthal-

te mit ähnlichen Bestimmungen schließen, 

wie sie das Abkommen zwischen der Euro-

päischen Gemeinschaft und Mauritius vor-

sieht. 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR 

AUSLEGUNG VON ARTIKEL 3 AB-

SATZ 2 DIESES ABKOMMENS BE-

TREFFEND DIE PERSONENGRUPPE, 

DEREN REISEZWECK DARIN BE-

STEHT, EINER ERWERBSTÄTIGKEIT 

NACHZUGEHEN 

In dem Bestreben, eine gemeinsame Ausle-

gung zu gewährleisten, vereinbaren die Ver-

tragsparteien, dass für die Zwecke dieses 

Abkommens die Personengruppe, die einer 

Erwerbstätigkeit nachgeht, Personen um-

fasst, deren Einreise dem Zweck dient, im 

Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei als 

Arbeitnehmer oder Dienstleistungserbringer 

einer Berufstätigkeit/Erwerbstätigkeit nach-

zugehen. 

In diese Personengruppe fallen nicht: 

- Geschäftsleute, d. h. Personen, die zum 

Zweck geschäftlicher Beratungen reisen (oh-

ne im Land der anderen Vertragspartei be-

schäftigt zu sein), 

- Sportler und Künstler, die auf Ad-hoc-

Basis einer Tätigkeit nachgehen, 

- Journalisten, die von den Medien ihres 

Wohnsitzlands entsandt werden, und 

- innerbetriebliche Auszubildende. 

Der Gemischte Ausschuss überwacht die 

Umsetzung dieser Erklärung gemäß seiner 

Verantwortung nach Artikel 6 dieses Ab-

kommens; er kann Änderungen vorschlagen, 

wenn er dies aufgrund der Erfahrungen der 

Vertragsparteien für erforderlich hält. 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR 

AUSLEGUNG DES DREI-MONATS-

ZEITRAUMS INNERHALB EINES AUF 

DEN ZEITPUNKT DER ERSTEN EIN-

REISE FOLGENDEN SECHS-MONATS-

ZEITRAUMS GEMÄSS ARTIKEL 4 

DIESES ABKOMMENS 

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass der 

Zeitraum von höchstens drei Monaten inner-

halb eines Sechs-Monats-Zeitraums nach 

dem Zeitpunkt der ersten Einreise in das Ho-

heitsgebiet von Mauritius oder den Schen-

gen-Raum gemäß Artikel 4 dieses Abkom-

mens entweder einen ununterbrochenen Auf-

enthalt oder mehrere aufeinander folgende 

Aufenthalte bezeichnet, deren Dauer inner-

halb eines Sechs-Monats-Zeitraums insge-

samt drei Monate nicht übersteigt. 

 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR 

INFORMATION DER BÜRGER ÜBER 

DAS ABKOMMEN ZUR BEFREIUNG 

VON DER VISUMPFLICHT 

In Anerkennung der Bedeutung der Transpa-

renz für die Bürger der Europäischen Union 

und von Mauritius vereinbaren die Vertrags-

parteien, die uneingeschränkte Verbreitung 

der Informationen über Inhalt und Folgen 

des Abkommens über die Befreiung von der 

Visumpflicht und damit zusammenhängende 

Fragen wie die Einreisebedingungen sicher-

zustellen. 

 
[1] ABl. L 405 vom 30.12.2006, S. 23. 

[2] ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1. 

[3] ……………………….. 

[4] ………………………. 

[5] ABl. C … 

[6] Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ab-

kommens wird [vom Generalsekretariat des Ra-

tes] im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-

fentlicht. 

[7] ABl. L 29 vom 3.2.2007, S. 10. 

[8] ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1. 

 


